






















































Verfasste Studierendenschaft 
Wahlsatzung (Wahlord.nung) 
beschlossen durch das Studierendenparlament 

IV. III. Mitgliedschaft

Mittwoch, den 24. März 2021 

§ 41 Erlöschen und Ruhen der Mitgliedschaft, Eintritt von Ersatzmitgliedern und Wirkung von

Mandatsniederlegungen 

. (1) Die Mitgliedschaft erlischt durch 

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Ausscheiden aus der Hochschule,

3. schriftliche Niederlegung des Mandats.

Im Falle der Niederlegung des Mandats erlischt die Mitgliedschaft erst, wenn der Vorstand des 
Studierendenparlaments der Niederlegung zustimmt und die Bekanntmachung über die Änderung der 
Zusammensetzung des Gremiums ih Kraft getreten ist. 

(2) Die Mitgliedschaft erlischt. nicht, wenn das Mitglied den Studiengang oder vom Bachelor- zum
Masterstudium innerhalb der Hochschule Ravensburg-Weingarten wechselt und dadurch weiterhin als
Mitglied der Studierendenschaft gilt.

(3) Ist bei Ablauf einer Amtszeit noch kein neues Mitglied bestimmt, so übt das bisherige Mitglied sein Amt
weiter aus.

(4) In Fällen des Erlöschens der Mitgliedschaft während noch laufender Amtszeiten treten Ersatzmitglieder ein.

(5) Dem Erlöschen einer Mitgliedschaft in Gremien steht das Ruhen der Mitgliedschaft in Gremien gleich, sofern
nicht Stellvertretungsregeln greifen. Für den Zeitraum des Ruhens des Mandats (z.B. Praxissemester,
Krankheit etc.) werden die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der nächst höheren Stimmenzahl der nicht
gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Vorschlagsliste entnommen, der die zu ersetzenden Mitglieder
entstammen.

(6) Das Ende der Amtszeit eines nachgerückten Mitglieds (durch Erlöschen der Mitgliedschaft eines anderen
Mitglieds) ist dem Ende der regulären Amtszeit gleich.

V. Schlussbestimmungen

§ 42 Fristen.

Auf die Berechnung der in dieser Wahlordnung bestimmten Fristen finden die Vorschriften der§§ 186 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechende Anwendung. 
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